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MMag. Dagmar GRUBER
Notariatskammer für Steiermark

Öffentliche Notarin Mag. Marcella Handl

Rochusplatz 3

8230 Hartberg

Tel.: +43 333 265 055

E-Mail: dagmar.gruber@notariat-handl.at 

Quelle: Verena Kielnhofer



Rechtliche Aspekte der 
Betriebsübergabe



15. Mai 2023

Die rechtzeitige 
Vorbereitung einer 
Betriebsübergabe 
ist ein 
wesentlicher 
Baustein zum 
Erfolg!



15. Mai 2023

Vorsorge: Warum und wie?

• Auch wenn keine Übergabe ansteht, kann der Leiter eines 
Unternehmens aufgrund Krankheit oder Unfall längerfristig 
ausfallen.

• Jedes Unternehmen ist anders strukturiert und verlangt auch hier 
nach einer individuellen Lösung.

• Einbindung von Vertrauenspersonen.



15. Mai 2023

Arten der Betriebsübergabe

• Nachfolge innerhalb der Familie

• Nachfolge außerhalb der Familie

Definition des Übergabegegenstandes

stufenweiser oder sofortiger Rückzug aus dem Unternehmen



15. Mai 2023

Unternehmensformen

• Einzelunternehmen

• Personengesellschaften

• Kapitalgesellschaften

Trennung von Eigentum und Führung des Betriebes



15. Mai 2023

Schriftliche Vereinbarungen

• Letter of Intend (LoI) 

• Vorvertrag

• Hauptvertrag

• digitale Lösungen



Mag. Friedrich KALTENBRUNNER
Kammer der Steuerberater:innen und 
Wirtschaftsprüfer:innen

MGI-Ennstal Steuerberatung Liezen GmbH

Fronleichnamsweg 15

8940 Liezen

Tel.: +43 361 225 955

E-Mail: liezen@mgi.at

Quelle: MGI-Steuerberater



STEUERBERATER

www.mgi.at

Mag. Friedrich Kaltenbrunner

Unternehmensnachfolge
Kaufpreisfindung und steuerliche Aspekte

Mag. Friedrich Kaltenbrunner, Steuerberater
als Vertreter der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

8940 Liezen, Fronleichnamsweg 15
www.mgi.at fk@mgi.at



www.mgi.at

STEUERBERATER

Mag. Friedrich Kaltenbrunner

Übergabemöglichkeiten
 unentgeltliche Übergabe (z.B. Schenkung im Familienverband -> 

Buchwertfortführung samt stiller Reserven)
 entgeltliche Übergabe (Verkauf an Fremde, Mitarbeiter, 

Gesellschafter)
 Verpachtung des Unternehmens (gewerblich oder Vermietung)
 (Betriebsaufgabe – HWS-Befreiung, USt Eigenverbrauch, etc.)

Zentrale Themen/Agenda
 Suche nach Interessenten (WKO, StB, RA, Bank, Nachfolgebörsen)
 rechtliche Gestaltung
 I. Kaufpreisfindung – Unternehmensbewertung
 II. steuerliche Aspekte berücksichtigen
 III. Asset Deal versus Share Deal



www.mgi.at

STEUERBERATER

Mag. Friedrich Kaltenbrunner

I. Kaufpreisfindung – Unternehmensbewertung 1/1

 Bewertungsverfahren (KFS/BW1 der KSW)
– mehrphasige Ertragswertverfahren (Planungssicherheit?)
– DCF-Verfahren (Barwert einer ewigen Rente abzüglich Investitionen, Risiko der 

Langfristigkeit)

 Vereinfachungen bei KMUs – häufige Verwendung von Multiplikatoren 
(Branchenkennzahlen, Umsatz, EBIT, Gewinn)

 Stille Reserven (Grundstücke, Gebäude, etc.) werden zusätzlich 
bewertet und dem Kaufpreis zugeschlagen

 Käuferüberlegung: Kaufpreis versus Kosten für den Neuaufbau eines 
Unternehmens (Infrastruktur, Mitarbeiter, KnowHow, Lieferanten, 
Kunden)



www.mgi.at

STEUERBERATER

Mag. Friedrich Kaltenbrunner

II. steuerliche Aspekte der Betriebsübergabe 1/3

 Sicht des Verkäufers
– Einkommensteuer auf den Veräußerungsgewinn

 Veräußerungsgewinn = Veräußerungserlös abzgl. steuerlicher Buchwert d. Eigenkapitals 
abzgl. Veräußerungskosten 

– Immobilienertragsteuer für Liegenschaften (30% vom Veräußerungsgewinn außer 
Altvermögen vor dem 1.4.2002 angeschafft = 4,2%)

– Wirtschaftsgüter mit Gewinnfreibetrag mitverkaufen
– Umsatzsteuer bei Verkauf eines Einzelunternehmens
– Kapitalertragsteuer bei Verkauf von Kapitalanteilen

 Sicht des Käufers
– Einkommensteuer – Abschreibung Kaufpreis, Fremdkapitalzinsen
– Grunderwerbsteuer und Grundbucheintragungsgebühr
– Vorsteuerabzug (ev. Überrechnung möglich)
– Kauf von Kapitalanteilen (Share-Deal) – keine Abschreibung des Kaufpreises aber 

steuerliche Anschaffungskosten evident halten



www.mgi.at

STEUERBERATER

Mag. Friedrich Kaltenbrunner

II. steuerliche Aspekte der Betriebsübergabe 2/3

 Besteuerung des Veräußerungsgewinns - Einkommensteuer
– 1. voller Belastungssteuersatz (derzeit max. 55%)
– 2. halber Durchschnittssteuersatz, wenn

 7 jährige Behaltedauer eingehalten und
 Tod des Unternehmers oder
 Erwerbsunfähigkeit gegeben oder
 Vollendung des 60. Lebensjahres und Einstellung der Erwerbstätigkeit (Umsatz bis TEUR 22 

und Gewinn bis EUR 730,00 pro Jahr zulässig) oder

– 3. Verteilung des Veräußerungsgewinns auf 3 Jahre (wenn 7 jährige Behaltedauer
erfüllt wurde)

– 4. Abzug eines Freibetrages in Höhe von EUR 7.300



www.mgi.at

STEUERBERATER

Mag. Friedrich Kaltenbrunner

II. steuerliche Aspekte der Betriebsübergabe 3/3

 Besteuerung des Veräußerungsgewinns - Mitunternehmeranteil
– Veräußerungsgewinn = Veräußerungserlös abzgl. steuerlicher Buchwert d. 

Kapitalkontos abzgl. steuerlicher Buchwert eines eventuellen 
Sonderbetriebsvermögens abzgl. Veräußerungskosten 

– negatives steuerliches Kapitalkonto (das nicht aufgefüllt werden muss) erhöht den 
Veräußerungsgewinn

– Besteuerung ansonsten wie beim Einzelunternehmensverkauf

 Besteuerung des Veräußerungsgewinns – Kapitalgesellschaftsanteil
– Veräußerungsgewinn = Veräußerungserlös abzgl. steuerlicher Buchwert d. 

Beteiligung 
– Steuersatz 27,5% (endbesteuert oder Regelbesteuerung auf Antrag)



www.mgi.at

STEUERBERATER

Mag. Friedrich Kaltenbrunner

III. Asset Deal versus Share Deal

 Asset Deal (von Käufern bevorzugt)
– Verkauf der einzelnen Wirtschaftsgüter des Unternehmens
– Aktivierung und Abschreibung der Anschaffungskosten
– Fremdkapitalzinsen sind steuerlicher Aufwand 
– Achtung: Unternehmensfortführung und Haftung, wenn wesentliche Teile erworben

 Share Deal (von Verkäufern bevorzugt)
– Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften
– günstiger Steuersatz 27,5% für Verkäufer (endbesteuert oder Regelbesteuerung auf 

Antrag) ohne weitere Voraussetzung
– Anschaffungskosten für Käufer nicht abschreibbar (nur Evidenthaltung)
– Fremdkapitalzinsen für natürliche Personen kein steuerlicher Aufwand



Ing. Rudolf MARK
Fachgruppe Ingenieurbüros der 
Wirtschaftskammer Steiermark

BSC Bauingenieure GmbH

Liebenauer Gürtel 10

8041 Graz

Tel.: +43 316 225 088

E-Mail: mark@brandschutzconsult.at

Quelle: Karl Schrotter



Die Fachgruppe der Steirischen Ingenieurbüros als 
Partner bei „Follow me“ | Ing. Rudolf MARK

“Betriebsanlagen & 
technisches Potential“

Informationen für Übergeber und Übernehmer

Graz, 11. Mai 2023, 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr



Betriebsanlagengenehmigung und
Betreiberpflichten nach Gewerbeordnung
 Betriebsanlagen (Gebäude, Maschinen, Anlagen, etc.) sind genehmigungspflichtig, 

wenn von ihnen Auswirkungen auf Nachbarn oder die Umwelt ausgehen können

 Ausnahmen von der Genehmigungspflicht gibt es für bestimmte Kleinanlagen wie 
z.B. Büros von denen keine Belästigungen oder Gefährdungen zu erwarten sind 
(Genehmigungsfreistellung innerhalb bestimmter Grenzen).

 TIPP der Ingenieurbüros:
Stand/Status der gewerbebehördlichen 
Genehmigungen feststellen (u.a. FläWi)

 Bescheide (gewerbebehördliche Betriebsstättengenehmigung) inkl. Änderungen 
(melde- und/oder genehmigungspflichtig), und Dokumentationen von emissions-
neutralen Änderungen prüfen, um den Umfang der aufrechten Genehmigungen 
oder etwaige Genehmigungslücken zu erkennen 
Achtung bei „Lücken“: Stand der Technik zum Zeitpunkt der Antragstellung!



Betriebsanlagengenehmigung und
Betreiberpflichten nach Gewerbeordnung
 Unternehmen müssen ihre Betriebsanlagen (inkl. Masch./CE) regelmäßig (5 Jahre) 

auf Einhaltung der gewerbebehördlichen Genehmigung(en) überprüfen (lassen). 
Änderungen an den Anlagen können frei sein (emissionsneutrale Änderung) oder 
genehmigungspflichtig oder meldepflichtig sein.

 TIPP der Ingenieurbüros:
„Betriebsanlagen leben“  daher in den 
Bericht der so genannten „82b-Prüfung“ und 
Prüfbescheinigung einsehen und gemeinsam 
besprechen (Übergeber ↔ Übernehmer)

 Für besondere Anlagen gelten möglicherweise weiter gehende Vorschriften und 
damit zusätzliche Bewilligungen aus anderen Rechtsmaterien, z.B. für

 Kesselanlagen, Industrieanlagen, VOC (Lösemittel), etc.



Betriebsanlagengenehmigung und
„Weiterbetrieb“ nach Gewerbeordnung

 Voraussetzungen für die Fortführung einer Betriebsanlage:

 Es muss sich um eine Betriebsanlage handeln, deren Betrieb 

 binnen 5 Jahren nach erteilter Genehmigung in zumindest einem für 
die Erfüllung des Anlagenzwecks wesentlichen Teil der Anlage 
aufgenommen worden ist 

 oder nicht durch mehr als 5 Jahre in allen für die Erfüllung des 
Anlagenzwecks wesentlichen Teilen der Anlage unterbrochen wurde. 

 Die Betriebsanlagengenehmigung erlischt, wenn mit dem Betrieb 
der Anlage nicht binnen fünf Jahren nach erteilter Genehmigung 
begonnen wurde (Nichtinanspruchnahme).



Weitere wichtige Bewilligungen

 Neben der gewerbebehördlichen Genehmigung nach Gewerbeordnung (GewO) sind 
noch andere Bewilligungen von Bedeutung, z.B.

 Bau- und Benützungsbewilligungen für Gebäude und bauliche 
Anlagen nach dem Stmk. Baugesetz 
 Bescheide einsehen und besprechen

 Wasserrechtliche Bewilligung nach dem Wasserrechtsgesetz
 Bescheide einsehen und besprechen

 Genehmigung einer Abfallbehandlungsanlage nach dem Abfall-
wirtschaftsgesetz AWG 
 Bescheide einsehen und besprechen

 u.a.

 TIPP der Ingenieurbüros:
Rechtzeitig miteinander besprechen



ArbeitnehmerInnenschutz – gesetzlich 
gem. ASchG festgelegt (nicht GewO)
 Betrifft: Die Sicherheit, Gesundheit und Sittlichkeit von Arbeitnehmern
 Verpflichtet: Unternehmen müssen Arbeitsplätze überprüfen (Gefahrenermittlung) 

und für die Einhaltung der Schutzvorschriften sorgen - erforderlichenfalls:

 Ernennung von Beauftragten wie Ersthelfer, Sicherheitsvertrauensperson, 
Sicherheitsfachkraft, Brandschutzbeauftragte

 Pflichten:

 Aushangpflichtige Gesetze und Verordnungen zum AN-Schutz

 Arbeitsplatzevaluierung (ab 1 MA) / siehe auch EVAL.at / AUVA

 Erste Hilfe am Arbeitsplatz (Ersthelfer ab 1 MA)

 Zuverlässige Alarmierung und Löschhilfe, ggf. BSB

 SFK (AG selbst ggf. mit AUVA bis 50 MA) ab 50 MA/ SVP ab 10 MA

 TIPP der Ingenieurbüros: 
Besprechen wie diese Pflichten bisher erfüllt wurden



Gibt es Erweiterungspotenziale oder 
Beschränkungen („zukünftige Einflüsse“)
 In Abhängigkeit von der Flächenwidmung, können für eine Liegenschaft 

Erweiterungspotenziale ermittelt werden oder aber auch Beschränkungen bestehen:

 TIPP der Ingenieurbüros: 
Ausweisung im Flächenwidmungsplan prüfen / Nachbarschaft 
„erkunden“



Energieversorgung / Bestand und 
Zukunftspotenziale  Energieautarkie

 aktuelle Energieversorgung und Daten zu den 
Energiekosten erheben (Elektrische Energie, 
Beheizung, Kühlung)

 mögliches Potenzial (und/oder Hindernisse) zur 
Energieoptimierung feststellen (lassen)

 Ertüchtigung der Gebäudehülle (Wärmedämmung)

 Energiegewinnung (PV-Anlage, Solarthermie, etc.)

 Energie-Rückgewinnung (Abwärmenutzung)

 etc.



Barbara Prettenthaler
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG

GründerCenter Graz

Sparkassenplatz 4

8010 Graz

Tel.: +43 501 003 638 5

E-Mail: barbara.prettenthaler@steiermaerkische.at

Quelle: Margit Kundigraber































DI Uwe MAYER
mayermayer

Strategie.Schmiede.

Hilmgasse 10

8010 Graz

Tel.: +43 664 503 955 1

E-Mail: uwe@mayermayer.at

Quelle: mayermayer, LENSA



Checkpoint DigitalisierungCheckpoint Digitalisierung
Digitalisierung als Nachfolgebetrieb nutzen – aber wie?Digitalisierung als Nachfolgebetrieb nutzen – aber wie?



DI Uwe Mayer

• mayermayer, Strategie.Schmiede

• Berufsgruppensprecher Unternehmensberatung

• Seit 1999 selbstständig als Unternehmensberater

• Mitglied der ExpertsGroup Übergabe Consultants

• KMU Digital Berater



ChatGPT





Get Dirty!Get Dirty!
Wir müssen selbst anpacken!Wir müssen selbst anpacken!



Wo setze ich an?Wo setze ich an?





Welche Erlebnisse 
sammelt mein Kunde

• Geschäftslokal, Firmengebäude

• Auslagen

• Info Material

• Fahrzeuge

• Webseite

• Social Media Auftritt



Inspiration 

Angebot

Auftrag

Rechnung

Folgeauftrag

Weiter-
empfehlung

Support

Projekt 
Kommunikation

Webseite

Downloads

Social Media

Leistungskatalog / Preise

Case Studies / Whitebooks

Testimonials

Verhandlung

Projekt Doku

Kunden-
betreuung



Speed X - Wie 
schnell bin ich? 

• In der Beantwortung von Anfragen
• Im Erstellen von Angeboten
• Im Vereinbaren von Terminen
• Im Abrechnen eines Auftrages
• ……-



Modulares 
Design

• Aus welchen Bausteinen besteht 
Dein Produkt?

• Was ist meine kleinste 
verkaufbare Einheit?



Der kleine Luxus

Menschen geben gerne Geld für 
Dinge aus, die den Alltag 
erleichtern, der Individualisierung 
dienen, einen Genussmoment 
schaffen.



Beispiel Dachdecker Betrieb
Bad Schwanberg



Speed X









Welche Tools kann ich 
nutzen?



FASZINATION

KUNDELEISTUNG

DIALOG

TOUCHPOINTSKERNPROZESSE WERTSCHÖPFUNG

RESSOURCEN

UMFELD



Kontakt
DI Uwe Mayer

Tel. +43 664 50 39 551

Mail. uwe@mayermayer.at

mayermayer Strategie.Schmiede

Hilmgasse 10, 8010 Graz
Tel. +43 (316) 83 73 48 – 0

Fax. +43 (316) 83 73 48 – 99

Mail. office@mayermayer.at

Web. www.mayermayer.at
Facebook. facebook.com/mayermayer



More, more, more



Heute schon in anderen 
Ländern



52

Szenario Arbeitsunterstützung



53

Szenario Verkaufen



54

Kundenerlebnis im 
Geschäft



Beispiele Digitale Produkte

55



Follow me Team
Dr. Katrin KUSS
T: +43 316 601 – 1101
E: katrin.kuss@wkstmk.at

Marina BALEN
T: +43 316 601 – 293
E: marina.balen@wkstmk.at

Körblergasse 111-113
8010 Graz

followme@wkstmk.at
https://followme.nachfolgen.at

Celine KAHR
T: +43 316 601 – 471
E: celine.kahr@wkstmk.at

Annika HÖDL
T: +43 316 601 – 404
E: annika.hoedl@wkstmk.at

Quelle: WKO Steiermark



Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit!


